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Das heißt, dass der Rudi-Hierl-Platz zukünftig nur noch von Lieferfahrzeugen befahren werden
darf, wenn für jedes Lieferfahrzeug jeweils eine sog. Zufahrtserlaubnis – ausgestellt vom 
Kreisverwaltungsreferat – vorliegt. Die Erlaubnis ist nur im Original gültig und muss im 
Fahrzeug gut lesbar ausgelegt werden.

Der Antrag des Bezirksausschusses ist mit den Ausführungen geschäftsordnungsmäßig 
behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
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